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§ 18c UrhG Sendung und
Zurverfügungstellung durch

Anbieter großer Online-Plattformen
 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

§ 18c.

Unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 und 2 und des § 18a nimmt eine Sendung bzw. eine ö.entliche

Zurverfügungstellung eines Werkes auch vor, wer als Anbieter einer großen Online-Plattform der Ö.entlichkeit Zugang

zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken verscha.t. Er hat deshalb die Erlaubnis

der Urheber einzuholen. Anbieter einer großen Online-Plattform ist der Anbieter eines Dienstes der

Informationsgesellschaft (§ 1 Abs. 1 Z 2 des Noti<kationsgesetzes 1999 – NotifG 1999, BGBl. I Nr. 183/1999), wenn

dieser auf dem Markt für Online-Inhalte eine wichtige Rolle spielt, indem er mit Online-Inhaltediensten wie

beispielsweise Audio- und Video-Streamingdiensten um dieselben Zielgruppen konkurriert sowie einer der

Hauptzwecke des Dienstes darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen Werken zu

speichern und der Ö.entlichkeit Zugang dazu zu verscha.en, und mit dem Dienst diese Inhalte organisiert und

beworben werden, um damit Gewinne zu erzielen. Anbieter von Diensten wie etwa nicht gewinnorientierte Online-

Enzyklopädien, nicht gewinnorientierte bildungsbezogene, künstlerische und wissenschaftliche Repositorien,

Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für quello.ene Software, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste

im Sinn des § 4 Z 4 des Telekommunikationsgesetzes 2021 – TKG 2021, BGBl. I Nr. 190/2021, Online-Marktplätze,

zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochladen von Inhalten

für den Eigengebrauch ermöglichen, sind keine Diensteanbieter im Sinn dieser Bestimmung.
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